
Hiermit benenne ich

Herr / Frau

Adresse

als Vertrauensperson in dem mich betreffenden Teilhabe- und Gesamtplanverfahren nach
dem SGB IX

Herrn / Frau

Adresse

Der leistende Rehabilitationsträger erstellt einen Gesamtplan und ggf. einen Teilhabeplan. Der
Teilhabeplan dokumentiert
1. den Tag des Antragseingangs beim leistenden Rehabilitationsträger und das Ergebnis der
 Zuständigkeitsklärung und Beteiligung nach §§ 14 und 15,

2. die Feststellungen über den individuellen Rehabilitationsbedarf auf Grundlage der Bedarfsermittlung
 nach § 13,

3. die zur individuellen Bedarfsermittlung nach § 13 eingesetzten Instrumente,

4. die gutachterliche Stellungnahme der Bundesagentur für Arbeit nach § 54,

5. die Einbeziehung von Diensten und Einrichtungen bei der Leistungserbringung,

6. erreichbare und überprüfbare Teilhabeziele und deren Fortschreibung,

7. die Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 8, insbesondere im Hinblick auf die
 Ausführung von Leistungen durch ein persönliches Budget,

8. die Dokumentation der einvernehmlichen, umfassenden und trägerübergreifenden
 Feststellung des Rehabilitationsbedarfs in den Fällen nach § 15 Absatz 3 Satz 1,

9. die Ergebnisse der Teilhabeplankonferenz nach § 20,

10. die Erkenntnisse aus den Mitteilungen der nach § 22 einbezogenen anderen öffentlichen
 Stellen und

11. die besonderen Belange pflegender Angehöriger bei der Erbringung von Leistungen der medizinischen
 Rehabilitation.

Der Teilhabeplan wird entsprechend dem Verlauf der Rehabilitation angepasst und darauf ausgerichtet, den
Leistungsberechtigten unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles eine umfassende Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft zügig, wirksam, wirtschaftlich und auf Dauer
zu ermöglichen. Mit Zustimmung der Leistungsberechtigten kann der für die Durchführung des
Teilhabeplanverfahrens verantwortliche Rehabilitationsträger zur gemeinsamen Beratung der Feststellung zum
Rehabilitationsbedarf eine Teilhabeplankonferenz durchführen.

Diese Erklärung kann jederzeit widerrufen werden


